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Kleine Anfrage 4923 
 
des Abgeordneten André Kuper   CDU 
 
 
 
Erheben immer mehr Kommunen in NRW Bagatellsteuern? 
 
 
 
Das Kommunalabgabengesetz ermöglicht den Kommunen örtliche Verbrauchs- und Auf-
wandssteuern zu erheben, soweit nicht Bundes- oder Landesgesetze etwas anderes bestim-
men. Die Gemeinden und Kreise sollen Steuern aber nur erheben, soweit die Deckung der 
Ausgaben durch andere Einnahmen, insbesondere durch Gebühren und Beiträge, nicht in Be-
tracht kommt. Die Gemeinden haben somit grundsätzlich eigenverantwortlich unter Beachtung 
ihrer finanziellen Situation und unter Berücksichtigung auch wirtschaftlicher Gesichtspunkte 
über die Erhebung bestimmter Steuern oder auch deren Verzicht zu befinden.  
 
Gemäß § 2 Absatz des Kommunalabgabengesetz NRW bedarf eine Satzung, mit der eine im 
Lande nicht erhobene Steuer erstmalig oder erneut eingeführt werden soll, zu ihrer Wirksam-
keit der Genehmigung des Innenministeriums und des Finanzministeriums. Dabei ist auch 
über die Wirtschaftlichkeit der Steuer zu befinden. 
 
 
Ich frage daher die Landesregierung:  
 
1. Welche Arten von "Bagatellsteuern" werden aktuell in nordrhein-westfälischen Kommu-

nen erhoben?  
 
2. Liegen der Landesregierung aktuell neue Anträge zur Genehmigung von neuen kommu-

nalen Steuern vor? 
 
3. Von welchen Kommunen werden in Nordrhein-Westfalen sog. "Bagatellsteuern" erho-

ben?  
 
4. Mit welchem Aufkommen werden in Nordrhein-Westfalen in den betreffenden Kommu-

nen "Bagatellsteuern" erhoben? 
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5. In welche Höhe generieren jeweils betroffenen Kommunen im Jahr 2015 Einnahmen aus 
der Steuer auf sexuelle Vergnügungen?  

 
 
 
André Kuper   
 
 


